
Gemeinde Teufen 

Informationen zur Identitätskarte / Pass Appenzell Ausserhoden 
 

Bestellung der Identitätskarte 

Wer eine Identitätskarte (ID) benötigt, kann diese auf dem Front Office der Gemeinde Teufen 

beantragen. Folgende Unterlagen müssen mitgebracht werden: 

 alte ID 

 polizeiliche Verlustanzeige einer Schweizer Polizeidienststelle bei Verlust/Diebstahl der ID 

 Passfoto, nicht älter als ein Jahr  

(Bild von Fotoautomat oder digital per Mail senden an gemeinde@teufen.ar.ch) 

 

Kriterien für das Passfoto 

 Keine Überbelichtung 

 Kein Schatten im Gesicht und Hintergrund 

 Kein überfülltes Bild; am oberen Bildrand zwischen Kopf und Rand Mindestabstand von 5mm 

 Keine Haare im Gesicht 

 Keine Kopfbedeckung 

 Neutraler Gesichtsausdruck, das heisst, ein Lächeln ist durchaus erlaubt. Man darf jedoch 
keine Zähne sehen 

 Der Hintergrund muss neutral und einfarbig sein, am besten weiss 

 Für Brillenträger: die Brillengläser dürfen nicht spiegeln 

 

Anträge für Kinder und Personen mit Beistand 

Minderjährige Kinder und Personen mit einem Beistand sind durch die sorge- oder 

vormundschaftsberechtige Person zu begleiten. Die Begleitperson der verbeiständeten Person muss 

sich mit einer Vollmacht und einer ID ausweisen können. 

 

Die Unterschrift von Minderjährigen wird ab 7 Jahren verlangt und die Grösse ab 14 Jahren. 

Kosten 

Minderjährige CHF 35.00 

Erwachsene CHF 70.00 

 

Gültigkeit 

Minderjährige 5 Jahre 

Erwachsene 10 Jahre 

 

 

  



 

Bestellung Pass 

Wer einen biometrischen Pass möchte, kann diesen online oder telefonisch beantragen. Die Daten 

müssen im Passbüro erfasst werden. Das Foto wird vor Ort gemacht und muss nicht mitgebracht 

werden. Eine telefonische Voranmeldung (Terminreservation) ist zwingend nötig. 

Bei der persönlichen Vorsprache müssen folgende Unterlagen mitgebracht werden: 

 alter Pass 

 polizeiliche Verlustmeldung einer Schweizer Polizeistelle bei Verlust/Diebstahl 

 Familienausweis bei Antragsstellung Minderjähriger 

 zivilstandsamtliches Dokument bei Änderung der persönlichen Daten 

 Sorgerechtsurkunde bei gerichtlichen Entscheiden 

 

Anträge für Kinder und Personen mit Beistand 

Minderjährige und Personen mit Beistand sind durch die sorge- oder vormundschaftsberechtige 

Person zu begleiten. Die Begleitperson der verbeiständeten Person muss sich mit einer Vollmacht 

und einer ID ausweisen können. 

 

Kosten 

Minderjährige CHF 65.00 

Erwachsene CHF 145.00 

 

Gültigkeit 

Minderjährige 5 Jahre 

Erwachsene 10 Jahre 

 

Kombiangebot Pass und ID 

Sie beantragen beim kantonalen Passbüro gleichzeitig einen biometrischen Pass und eine 

Identitätskarte. Das Foto wird vor Ort gemacht und muss nicht mitgebracht werden. Damit sparen 

Sie Zeit und Geld. 

 

Kosten 

Minderjährige CHF 78.00 (Sie sparen CHF 22.00) 

Erwachsene CHF 158.00 (Sie sparen CHF 57.00) 

 

Gültigkeit 

Minderjährige 5 Jahre 

Erwachsene 10 Jahre 
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Provisorischer Pass 

Ein provisorischer Pass (Notpass) kann in begründeten Situationen von den Passstellen innert kurzer 

Zeit ausgestellt werden. Einige wenige Statten anerkennen den provisorischen Pass jedoch nicht.  

Verbindliche Auskünfte zu den Einreise- und Aufenthaltsbestimmungen des Ziellandes sind deshalb 

bei der betreffenden Botschaft oder dem betreffenden Konsulat einzuholen. 

Mögliche Situationen für einen provisorischen Pass 

 Die Frist von 10 Tagen für einen ordentlichen Pass reicht nicht aus 

 Sie können keinen gültigen Ausweis vorlegen (z.B., weil er Ihnen unmittelbar vor der Abreise 
abhandengekommen ist) 

 

Der provisorische Pass kann beim kantonalen Passbüro online oder telefonisch beantragt werden. 

Nach der Erfassung der persönlichen Daten vor Ort wird der Pass direkt ausgestellt. Es ist kein 

Passfoto nötig. 

 

Gültigkeit 

Der provisorische Pass wird für die Dauer des geplanten Auslandaufenthaltes ausgestellt, aber 

maximal 12 Monate. Der Pass muss bei der Einreise in die Schweiz zurückgegeben werden. In der 

Regel wird er schon am Zoll eingezogen. 

 

Kosten 

Minderjährige CHF 100.00 

Erwachsene CHF 100.00 

Die Ausstellung eines provisorischen Passes am Flughafen kostet mind. CHF 150.00. 

 

Adresse und Erreichbarkeit des Passbüros Herisau 

Kantonales Passbüro 

Regierungsgebäude 

Obstmarkt 3 

9102 Herisau 

Telefon: +41 71 353 67 87 

E-Mail: passbuero@ar.ch 

Internetseite: www.ar.ch/verwaltung/kantonskanzlei/kanzleidienste/passbuero 

Öffnungszeiten 

Montag - Donnerstag 07:30 – 12:00 Uhr / 13:30 – 17:00 Uhr 

Freitag 07:30 – 12:00 Uhr / 13:30 – 16:30 Uhr 

Terminvereinbarung nach Voranmeldung. 
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Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 

Gemeinde Teufen 

Front Office 

Dorf 9 

9053 Teufen AR 

Telefon: +41 71 335 00 11 

E-Mail: gemeinde@teufen.ar.ch 

Öffnungszeiten 

Montag  08:30 – 11:30 Uhr / 14:00 – 18:00 Uhr 

Dienstag bis Donnerstag 08:30 – 11:30 Uhr / 14:00 – 17:00 Uhr 

Freitag  08:30 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
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